
Gemeinsamer Bericht zur Verschmelzung 
 
der   Hildener Allgemeinen Turnerschaft von 1864 e. V  

(VR 30175 Amtsgericht Düsseldorf), 
 
und des  Turn- und Sportverein Hilden 1896 e. V. 

(VR 30176 Amtsgericht Düsseldorf), 
 
 

1. Entsprechend Umwandlungsgesetz § 8 Abs. 1 wird ein gemeinsamer Verschmel-
zungsbericht erstellt. 
 

2. Gründe für die Fusion 
 
Die Verschmelzung der beiden Vereine verfolgt das Ziel, Kräfte zu bündeln, Struk-
turen zu stärken und den Sportstandort insgesamt zukunftsfähig aufzustellen. Ins-
besondere sprechen folgende Aspekte für eine Fusion: 
 

 Zusammenführung von Know-how, Engagement und personellen Ressourcen  
 Effizienterer und bedarfsgerechter Einsatz von Übungsleitenden, Trainerinnen und 

Trainern sowie Mitarbeitenden  
 Optimale Auslastung und koordinierte Nutzung der vorhandenen Sportstätten  
 Weiterentwicklung, Erweiterung und Modernisierung des Sport- und Kursangebots 

für alle Alters- und Leistungsgruppen 
 Steigerung der Attraktivität für bestehende und potenzielle Mitglieder  
 Verbesserte Voraussetzungen für die Gewinnung von Sponsoren und Partnern  
 Zielgerichteter und wirkungsvoller Einsatz von Fördermitteln  
 Stärkere Position und größere Einflussmöglichkeiten in sportpolitischen Prozessen 

und kommunalen Entscheidungen 
 Professionalisierung von Strukturen und Abläufen in Verwaltung und Organisation  
 Entlastung des Ehrenamts durch klarere Zuständigkeiten und effizientere Prozesse  
 Schaffung einer langfristig tragfähigen wirtschaftlichen Basis  
 Gemeinsame Nutzung und Weiterentwicklung von digitalen Systemen und Infra-

struktur  
 Stärkung der Außendarstellung und Markenwirkung des neuen Vereins  
 Ausbau von Netzwerken in Politik, Wirtschaft und Sport  

 
3. Nach der Verschmelzung und der noch zu beschließenden Satzungsneufassung 

lautet der Name des gemeinsamen Vereins:  
 

HILDEN SPORT e. V. 
 

4. Der Verschmelzungsstichtag ist der 01. Juli 2026. 
 

5. Die Vermögensverhältnisse wurden gegenseitig offengelegt. Die Vorstände haben 
sich davon überzeugt, dass weder einem der Vereine noch einem Mitglied auf-
grund der Finanzsituation der Vereine ein Nachteil erwächst. 



 
6. Beide Vereine verfolgen ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
 
 
Hilden, 02. Juni 2026 
 
Für die Hildener Allgemeine Turnerschaft von 1864 e. V. 
 
 
______________   ______________   ______________ 
Vorstand     Vorstand     Vorstand 

 
 
Für den Turn- und Sportverein Hilden 1896 e. V. 
 
 
______________   ______________   ______________ 
1. Vorsitzender    Stellv. Vorsitzender    Stellv. Vorsitzender  
 
 
______________    
Stellv. Vorsitzende  


